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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


	
	Johann Gottlieb Jahn: Die Perlenfischerei im Voigtlande

	







mittheilen. Herzog Moritz holte deshalb das Gutachten des Amtmanns zu Voigtsberg ein, der sich dahin erklärte, „daß dergleichen Weitläufigkeit und Ausflüchte in einer Sache, welche Ew. Hochf. Durchl. Hohe Regalien berührten, dem Perlensucher füglich nicht zu gestatten, zumahl die Begünstigung ex actis und meinem auch des Amtsschreibers pflichtmäßigen Registraturen und Berichten offenbar, und gar nicht zu befinden, was gedachter Perlensucher zu seiner Entschuldigung oder Bemäntelung einzuwenden haben könne, und würde meinem Beamten schwehr fallen, wenn er in dergleichen herrsch. Sachen mit jedwedem einen Proceß führen und dergl. Verbrechen als PartheySachen tractirt werden sollten“ u. s. w.; worauf denn Herzog Moritz an den Amtsschösser Genzsch den Befehl abgehen ließ, den substituirten Perlensucher Leonhardt Thümler mit seinem Gesuche abfällig zu bescheiden und denselben zu eröffnen, daß er ohnfehlbar den 11. März vor der Leonh. Thümler wird als Perlenfischer angestellt.fürstl. Cammer zu Moritzburg zu erscheinen habe, um ferneren Bescheids gewärtig zu sein. Ob und welche Strafe Leonhardt Thümler von der Fürstl. Kammer erhalten habe, wird nicht gemeldet; allein fast will es scheinen, als ob dieser Vorbeschid für denselben statt nachtheilig, nur vortheilhaft ausgefallen ist. Denn wir finden, daß von Herzog Moritz Wilhelm unter dem 6. October 1696 demselben eine jährliche Besoldung von dreißig Gülden an Gelde, und sechs Scheffel Korn Dresdnisch Maaß, auch sechs Klaftern Holz auf sein eignes Schläger- und anfuhrlohn gewährt wurde und der Amtsschreiber Engelschall Auftrag erhielt, solche Besoldung und Accidenzien an denselben zu verabreichen.


§. 15.

Der neue Perlensucher scheint seiner überkommenen Bestallung von nun an mit allem Fleiß nachgekommen


Empfohlene Zitierweise:
Johann Gottlieb Jahn: Die Perlenfischerei im Voigtlande. Selbstverlag des Verfassers, Oelsnitz 1854, Seite 130. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Perlenfischerei_im_Voigtlande.pdf/138&oldid=- (Version vom 18.8.2016)
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